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Durch den Prozess der Globalisierung wird die Frage der Verantwortung international tätiger  Unternehmen für Sozialstandards und Menschenrechte nach Überzeugung der Dresdener Völkerrechtlerin Sabine von Schorlemer weiter an Bedeutung gewinnen. Dabei sei eine verbindliche und juristisch einklagbare Rahmenordnung für die weltweite Einhaltung dieser Standards anzustreben, plädierte die Wissenschaftlerin  am Samstag beim 95. Deutschen Katholikentag in Ulm. Dieser Forderung schloss sich die Menschenrechtsreferentin des Bischöflichen Hilfswerkes Misereor, Elisabeth Strohscheidt, an. Sie wies zugleich darauf hin, dass neben den Staaten auch den Unternehmen diesbezüglich in der UN-Menschenrechts-Charta eine Mitverantwortung zugeschrieben werde.

Bisher gebe es zwar Abkommen wie etwa die „Kernarbeitsnormen“ der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die OECD-Leitlinien von 1998 oder den „Global Compact“ der UN von 2003 zur Förderung von Menschen- und Arbeitsrechten, führte von Schorlemer aus. Diese Übereinkommen beruhten jedoch weithin auf Freiwilligkeit. Darüber hinaus, und darin liege häufig ihre Unzulänglichkeit, seien diese Verträge in der Umsetzung von den jeweils beteiligten Unterzeichnerstaaten abhängig. Eine weitere Grenze bestehe darin, dass es kaum eine juristische Autorität gebe, die Verstöße gegen die vereinbarten Standards überwachen und ahnden könnte. Viele Staaten hätten auch unter dem wachsenden globalen Wettbewerb oder aus innerer Schwäche heraus wenig Interesse oder Möglichkeiten, diese Abkommen überhaupt umzusetzen. 

Ausdrücklich begrüßten von Schorlemer und Strohscheidt, dass bereits rund 1.300 global operierende Unternehmen – aus eigenem Antrieb oder auch unter dem Druck von Nichtregierungsorganisationen – für ihren Bereich oder für ganze Branchen eigene Verhaltenskodizes ausgearbeitet hätten. Diesen komme allerdings naturgemäß nur eine begrenzte Reichweite zu. Dennoch sollte der Kreis dieser engagierten Unternehmen erweitert werden. Die Erfahrung zeige allerdings, so das Fazit von Schorlemer und Strohscheidt, dass diese Freiwilligkeit auf Dauer nicht tragfähig sei. Daher müsse vor allem der politische Wille mobilisiert werden, weltweit verbindliche und justiziable Rahmenordnungen zu erlassen, um Anliegen wie Existenz sichernde Löhne, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sowie Meinungs- und Organisationsfreiheit zu gewährleisten. 










Verantwortlich: Theodor Bolzenius
Leitung Nachrichtenredaktion: Christoph Arens

Verantwortlich: Theodor Bolzenius
Leitung Nachrichtenredaktion: Christoph Arens

